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80 ART SUISSE

Plastik mehr als jeder andern Kunst-
übung eher fremd gegenüberstehenden
Publikums anfachte und so Beziehungen
sdiuf, von denen man wohl annehmen
darf (trotz gelegentlich auch feindlicher
Einstellung), daß sie auch für die
Zukunft nur Gutes bewirken werden.
Vor allem darf man sich freuen, daß
die Behörden der Stadt, die ihre
Sympathien clem Unternehmen gegen-
über sdion durch einen Beitrag von
Fr. 35,000.- an die Ausführung gezeigt,
nun ein weiteres tun und für den
Ankauf von drei Plastiken einen Nach-
tragskredit von Fr. 46,000.— bewilligt
haben. Man darf also hoffen, daß
einige der bedeutenderen Werke ent-
weder an ihren derzeitigen Standorten
verbleiben oder zum mindesten in
Zukunft das zürcherische Stadtbild an
geeigneten Punkten schmücken werden.

Ein großer Katalog mit ausfiihr-
lichem Verzeichnis der Werke, sowie

einer Zusammenstellung der in Zürich
ständig vorhandenen Werke der Plastik
vom Mittelalter bis zur Gegenwart,
in öffentlichen Sammlungen, an Bau-
plastiken, Denkmälern, an Brunnen
und Freifiguren, in Privatgärten und
Friedhöfen, unterrichtet schließlich über
das künstlerisch-plastische Gut auf clem

Gebiet der Stadt, unterstützt durch
Planbeilagen mit Standortangaben
unci 64 tadellosen Bildtafeln. Dieses
Nachschlagewerk kann zum Preise von
Fr. 4.— vom Sekretariat der Zürcher
Kunstgesellschaft bezogen werden.
Endlich sind im Verlag der gleichen
Gesellschaft noch 23 Bildkarten er-
schienen, die eine große Anzahl der
im Freien aufgestellten Werke wieder-
geben und damit für manchen eine
wertvolle Dokumentierung, zum min-
destenwohleinefreundlicheErinnerung
an diese einzigartige Ausstellung dar-
stellen dürften. A. S.

D/c m tfcr
Diese Zeitschrift, die uns sonst nidit unsympatisch ist, glaubte bei Anlaß der Nationalen

Kunstausstellung in Genf, in übler Nadiahmung der Pratiken gewisser Zeitschriften des

Auslandes, an unsere Kollegen mit dem Ersudien gelangen zu sollen, ihre Photos der dort
ausgestellten Werke einsenden zu wollen, damit sie dieselben in einer Spezialnummer, die
dem Salon gewidmet sein sollte, veröffentlichen könne. Gegen ein solches Unterfangen wäre
wohl kaum etwas einzuwenden gewesen,... wenn nicht der Künstler den ganzen Schmar-

ren zu bezahlen hätte... statt daß ihm ein Reproduktionshonorar ausbezahlt würde!
Leider sind unsere Normen für das Reproduktionsrecht erst einige Wodien nach der Ver-
Sendung des Zirkulars der Zeitschrift angenommen worden. Sonst hätten sich die meisten

Kollegen, die auf das Angebot der Zeitsdirift hereinfielen, wohl zweimal besonnen, bevor
sie ihre Zustimmung zu einer solchen auf ihre Kosten betriebenen Publizität gegeben hätten.

„LV/rf en cSnwve ".

Cette publication qui jouit d'ordinaire de notre sympathie s'est crue obligée, à l'occasion
de l'Exposition nationale des Beaux-Arts de Genève et imitant en cela malheureusement
les pratiques de certaines revues de l'étranger, de s'adresser à nos collègues en les priant
de lui envoyer les photographies des œuvres qu'ils ont exposées au Salon national, afin de
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pouvoir les publier dans un numéro spécial consacré à cette manifestation artistique
nationale. Evidemment nous n'aurions rien à objecter contre cette manière d'agir... si l'artiste
n'avait pas à payer toute l'affaire! alors qu'un droit de reproduction aurait dû lui être
accordé. Malheureusement nos normes concernant le droit de reproduction n'ont été adoptées
que quelques semaines après l'envoi de la circulaire de cette publication. Sans cela la
plupart des collègues qui ont répondu à l'offre de cette revue, y auraient regardé à deux
fois avant de donner leur consentement à une pareille publicité faite à leurs frais!

7?/7/zfzgwfe//z/ng-.

Im Anschluß an die Veröffentlichung des Aufsatzes „Schweiz und deutsche Künstler"
in Heft 1 (Juni 1931) der „Schweizer Kunst" ist uns von Herrn S. Righini eine Richtigstellung
zugegangen, der wir im folgenden Raum geben :

Die mir vorgelegten Akten (Künstlervereinigung „Kreis" e. V., München) weisen nadi,
daß dem nachsuchenden Vertreter Adam Gruß (23. I. 1931) die Zulassung der Ausstellungen
im Kanton Zürich, der Konsequenzen wegen, verweigert wurde. Damit auch der mit clen
Ausstellungen beabsichtigte Verkauf, der nadi Gesetz über Markt- und Hausierwesen für
nidit in der Schweiz Domizilierte nidit zulässig ist. (Der einzige Sdiutz noch für unsere
einheimischen Künstler, für den wir auch „nobler empfindenden" gegenüber stets eintreten
werden.) Von „höheren wissenschaftlichen oder Kunst-Interessen" und deren Niditentsprechen
cler Aussteller kein Wort. Die Polizeidirektion würde hei Anrufung künstlerischen Wertes,
was im vorliegenden Fall nicht geschehen ist, nie von sich aus befinden, sondern, wie sie
und die Fremclenpolizei dies stets getan haben, Experten begrüßen. Es hat sich also um
reine Verkaufsgelegenheit gehandelt, weldie die Polizeidirektion zum Sdiutze der einheimi-
sehen Künstler nidit zugelassen hat. Durch den in ihrem sonst verdienstvollen Artikel sidi
findenden Passus wird der Ansdiein erweckt, als ob unsere Polizeidirektion sidi zu künst-
lerischen fragen entscheidend stelle; soldier Schein erweckt bei cler Verbreitung unseres
Blättchens bei versdiiedenen Leuten ein Freudlein, das ungerechtfertigt ist. Die Démarche
bei der Polizeidirektion muß erfolgt sein, nachdem das Kunsthaus sich für eine Ausstellung
des „Kreis" nicht hat entschließen können.

Soweit die wörtlichen Äußerungen Herrn Righinis. Wir können ihnen noch anfügen, daß
es uns selbstverständlich ferne lag, im Schlußabschnitt des betr. Aufsatzes den Ansdiein
erwecken zu wollen, als ob die GSMBA das Schicksal deutscher Ausstellungen in der Schweiz
entscheidend bestimmen könnte, das ist natürlidi nicht cler Fall.

Dra Jw/>/7<2rp - 7rozT Jzz^z/zzzra.

Am 29. August ist James Vibert, Bildhauer, Mitglied cler Sektion Genf und des Zentral-
Vorstandes, 60 Jahre alt geworden. Wir benützen den Anlaß um ihm zu gratulieren und
ihm bei diesem Anlaß unsere besten Wünsche zu entbieten. - Die Maler Anton Christoffel
und René Lackerbauer, beide Mitglieder der Sektion Zürich, feierten anfangs Oktober, der
eine den 60. der andere seinen 70. Geburtstag. Audi ihnen entbieten wir bei.dieser Gelegenheit
unsere herzlidisten Glückwünsche.

James Vibert, sculpteur, membre de la Section de Genève et membre du Comité central
a fêté le 29 août écoulé le 6(P'"e anniversaire de sa naissance. Nous profitons de l'occasion
qui nous est offerte pour lui présenter toutes nos félicitations et nos voeux les plus sincères.

- Les peintres Anton Christoffel et René Lackerbauer, tous deux membres de la Section
de Zurich, ont fêté au commencement du mois d'octobre, l'un le 6(pme anniversaire, l'autre
le 7<Fe anniversaire de naissance. Nous leur présentons de même nos souhaits les plus
cordiaux.
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